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haben, nur auf ein und dieselbe Vorlage zurückgehen. Der 
Stammbaum der 5 Hss. der Vulgata ist mithin dieser:

x

Monac. 6245 Cochlaeus

Monac. 6241 Vindob.

Bamberg.
Ich lasse nunmehr die Beschreibung der einzelnen Codd. 

folgen:

Cod. Monac. 6245.
Cod. Monac. 6245 (Frising. 45) membr., 4°, saec. X., 

124 fol.1; vergl. Katalog der Münchener Hss. III, 3, codd. 
lat. I, 3 S. 78; Sdralek a. a. O. S. 188ff. Die Hs. besteht, wie 
schon erwähnt (S. 286), aus 4 oder 5 verschiedenen Theilen, 
welche bereits im 10. Janrh. zusammengebunden sind. Der erste 
Theil reicht von fol. 1—56' und ist bis fol. 30' einspaltig, von 
fol. 31—56' zweispaltig geschrieben. Zwischen fol. 56' und 
fol. 57 sind zwei Blätter ausgeschnitten und es beginnt mit 
fol. 57 eine andere Hs. mit ‘factum inventum fuerit separe­
tur’ = Conc. Mog. 847, c. 30 (Capit. Il, S. 183 not. h). Dieser 
Cod. ist einspaltig und reicht bis fol. 62, dessen Rückseite 
leer, schmutzig und halb abgeschnitten ist. Der dritte Theil, 
einspaltig, fangt mit fol. 63 an und geht bis fol. 78'. Dass 
dies eine besondere Hs. war, geht daraus hervor, dass fol. 63, 
welches stark abgerieben und schwer lesbar ist, mitten im 
Satze beginnt, das letzte Kapitel die Nummer XVIII hat und 
auf der letzten Seite die Worte stehen: 'Finiunt dicta sancti 
Methodii’. An fol. 78' endlich schliesst sich mit fol. 79—124 
die vierte zweispaltig geschriebene Abtheilung an. Die Rück­
seite von fol. 124 ist fast unleserlich.
fol. 1. De2 tricennali praescriptione Gelasii papae.

Illud etiam = Reg. I, 18.
De his qui presbiteros fatigare praesumunt. 

Si domni principis = Conc. Tribur. 895, Prolog; vergl. 
oben S. 73, Anm. 2, Phillips S. 777 G.

De terminis minime transferendis. Innocentius 
Florentino episcopo Tiburnensi — habeat requiramus 
Innoc. c. 36 (Dionys; vergl. Jaffé, Regest. pontif. I2, 317). 

fol. 1'. Die von Pertz im Archiv VII, S. 812 abgedruckten 
germanischen Namen.

1) Nicht 154 fol., wie der Katalog sagt. 2) Soweit es mir mit 
meinen noch geringen Hülfsmitteln und Kenntnissen möglich war, habe 
ich die Herkunft der Canonen zu ermitteln gesucht; wo mir dies nicht 
gelungen, gebe ich nach alter Regel die Anfangs- und Endworte.


